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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.02.2024 

Geschäftszahl 

Ro 2023/06/0014 

Rechtssatz 

Gemäß § 25 Abs. 7a Z 3 Slbg BebauungsgrundlagenG 1968 dürfen Nebenanlagen wie Garagen sowie 
überdachte Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Abstellplätze innerhalb des seitlichen Mindestabstandes oder vor 
der Baufluchtlinie errichtet werden, sofern die Seitenlänge der Nebenanlage an der dem 
Nachbargrundstück zugewandten Seite 10 m nicht überschreitet. Das Gesetz spricht nach seinem 
eindeutigen Wortlaut von der Seitenlänge im Singular; die Länge der Nebenanlage gegenüber dem 
jeweils angrenzenden Nachbargrundstück ist damit gegenüber jedem Nachbargrundstück getrennt 
(Argument: " ... an der dem Nachbargrundstück zugewandten Seite ...") zu beurteilen. Der Umstand, dass 
die Nachbarin Eigentümerin von zwei (nördlich und westlich) an das Baugrundstück angrenzenden 
Grundstücken ist, ändert nichts daran, dass im vorliegenden Fall der Carport gemäß § 25 Abs. 7a Z 3 Slbg 
BebauungsgrundlagenG 1968 eine Seitenlänge von maximal 10 m gegenüber jedem Nachbargrundstück 
aufweisen darf. Die Auslegung, wonach die beiden Seitenlängen zusammenzuzählen wären, widerspricht 
dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung, zumal - wie dargestellt - sowohl das Nachbargrundstück als 
auch die zugewandte Seite jeweils im Singular genannt werden. 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:VWGH:2024:RO2023060014.J01 


